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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1

BAO §9 Abs1

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Der Abgabenbehörde kann nicht darin beigep9ichtet werden, dass es auf die (anteilige) Entrichtung anderer

Abgabenforderungen desselben Abgabengläubigers nicht ankomme. Eine solche wird bei der Beurteilung der

Gleichbehandlung dann zu berücksichtigen sein, wenn der Fälligkeitszeitpunkt anderer Abgaben desselben

Abgabengläubigers mit jenem der haftungsgegenständlichen Umsatzsteuer zusammenfällt.
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